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Hintergrund der Reform



Warum gibt es neun Modelle?

Bundesmodell vs. Ländermodelle 



Landwirtschaft – Bewertung 
im Ertragswertverfahren

Grundlegende Bewertungsmethodik
• Bewertungsmaßstab ist ein Ertragswert (§ 236 BewG)
• nachhaltige Ertragsfähigkeit bei ordnungsmäßiger Bewirtschaftung                                                                                                       
• pacht- und schuldenfreier Betrieb

entlohnte fremde Arbeitskräften
• Dieser sog. Reinertrag wird aus Erhebungen nach § 2 Landwirtschaftsgesetz 

bzw. der aus Erhebungen der Finanzverwaltung ermittelt
• Durchschnitt der letzten 10 Wirtschaftsjahre vor dem  

Hauptfeststellungszeitpunkt
Kapitalisierungsfaktor: 18,6
Ermittlung des Reinertrags für jede Nutzung, Nutzugsart und Nebenbetrieb



Bewertung im Ertragswertverfahren

1. Einfamilienhäuser
Wohngrundstücke mit einer Wohnung
Kein Wohnungseigentum
Gemischte Nutzung: mind. 50% Fläche
Wohnzweck und prägende Eigenart als
Einfamilienhaus

2. Zweifamilienhäuser
Wohngrundstücke mit zwei 
Wohnungen
Kein Wohnungseigentum
Gemischte Nutzung: mind. 50% Fläche 
Wohnzwecke und prägende Eigenart als
Zweifamilienhaus

3. Mietwohngrundstücke
Mehr als 80% der Fläche zu     
Wohnzwecken      
genutzt
Kein Nr. 1, Nr. 2, Nr. 4

4. Wohnungseigentum
Sondereigentum an Wohnung
mit Miteigentum an gemeinschaftlichem    
Eigentum



im Sachwertverfahren

5. Teileigentum
Sondereigentum an nicht Wohnzwecken 
dienenden Räumen
mit Miteigentum an gemeinschaftlichem Eigentum

6. Geschäftsgrundstücke
Mehr als 80% der Fläche dient eigenen oder 
fremden betrieblichen
oder öffentlichen Zwecken
Kein Teileigentum (kein Nr. 5)

7. gemischt genutzte Grundstücke und
Teils Wohnzweck, betrieblicher oder öffentlicher Zweck
Keine Nr. 1-6

8. sonstige bebaute Grundstücke





www.datev.de/grundsteuer



Was gilt in Bayern? - Flächenmodell

Landesamt für Steuern – Informationen:

https://grundsteuer.bayern.de

https://grundsteuer.bayern.de




Bayern Flächenmodell – für Wohneigentum

Grundlegende Methodik:

• Grundsteuer A: punktuell gegenüber Bundesmodell geändert (LuF)

• Grundsteuer B: umfassend gegenüber Bundesmodell geändert 
(Wohneigentum)

• Grundsteuer C: keine Anwendung in Bayern (!)

• Bewertung und Verfahrensrecht wurde in einem einheitlichen Gesetz 
gebündelt



Einflussfaktoren für die Besteuerung (= Bewertungsparameter):

• Grundstücksfläche

• Gebäudefläche

• Nutzung der Immobilie



Besonderheiten

• Garagen bis 50 qm bleiben außer Ansatz
• Nebengebäude (z.B. Gartenhaus) bis 30 qm 

bleiben außer Ansatz

Beispiel:
A ist Eigentümer eines Grundstücks, welches 
mit folgenden Bauwerken bebaut ist:
- EFH mit 150 m² Wohnfläche
- Garage mit 60 m² Nutzfläche
- Gartenhaus mit 15 m² Nutzfläche
Sämtliche Bauwerke stehen in unmittelbaren 
Zusammenhang mit der Wohnnutzung
und dienen dieser.





Berechnung:

(Fläche des Bodens x Äquivalenzzahl (0,04 Euro/qm) x Steuermesszahl)

Plus

(Wohnfläche x Äquivalenzzahl (0,50 Euro/qm)  = Äquivalenzbetrag Wohnfläche) 
Plus
(Nutzfläche des Gebäudes x Äquivalenzzahl (0,50 Euro/qm) = Äquivalenzbetrag Wohnfläche)

x Steuermesszahl 

Ergibt zusammen den Grundsteuermessbetrag



Grundsteuermessbetrag x Hebesatz = Grundsteuer

Mamming derzeit:

Grundsteuer A (Landwirtschaft)           370 
Grundsteuer B (bebaut /unbebaute)    370

Gottfrieding je 390
Dingolfing    je 250
Landau        je 380



Beispiele:

Wohnhaus
Grundstück 650 qm - Wohnfläche 197 qm - Garage 49 qm - Gartenhaus 18 qm

Grundsteuermessbetrag 94,95 Euro x Hebesatz 370 
Grundsteuer: 351,31

------------------------------------------------------------
Wohnung
Wohnfläche 77 qm - Tiefgaragenstellplatz 18 qm - Anteiliges Grundstück 48 qm

Grundsteuermessbetrag 29,87 Euro x Hebesatz 370 
Grundsteuer 110,51 Euro 



Steuererhöhung ?

Es kommt drauf an – bisherige Erfahrungen



Wie geht’s es weiter?

- Bis Ende 2023 sollen die Feststellungsbescheide vom Finanzamt 
erlassen sein

- Bis Herbst 2024 Festlegung der neuen Hebesätze durch die 
Gemeinden

- Ab 01.01.2025 ist die „neue“ Grundsteuer zu zahlen
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